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  Datum Sichtvermerk 

über Bürgermeister   
 

   

    

 
 
 
 

 

Zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 

Gremium Datum Zuständigkeit  

Kommunaler Dialog 11.05.2020 Kenntnisnahme nicht öffentlich 

Ortschaftsrat Benzingen 19.05.2020 Vorberatung öffentlich 

Gemeinderat 26.05.2020 Entscheidung öffentlich 

 
 

Betrifft:  Öffnungszeiten im Gemeindekindergarten Benzingen 

   

 

Beschlussvorschlag:  1. Die Öffnungszeiten in der altersgemischten Gruppe mit 

Zusatzbetreuung werden vormittags von Montag bis Freitag 

von 07.30 bis 12.30 Uhr und nachmittags von Montag bis 

Mittwoch von 13.30 bis 16.00 Uhr und donnerstags bis 16.30 

Uhr festgesetzt. 

 
2. Die 2. altersgemischte Gruppe ohne Zusatzbetreuung wird 

von Montag bis Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr geöffnet. 

 
3. Der Stellenschlüssel wir auf 2,73 VZÄ festgesetzt. 

  
4. Die Neuregelung tritt am 1. September 2020 in Kraft. 

 
  

  
 
 

Maag 

Kosten/€    45.211 € 

Produkt 36500153  Sachkonto  Budgeteinheit Personalausgaben 

Haushaltsansatz lfd. Jahr  242.136 €  davon für o.g. Maßnahme  45.211 € 

Mittel stehen zur Verfügung  

Deckungsvorschlag:       

 
 
 



- Hauptamt -        Winterlingen, 22.04.2020 
Az.: 461.00 
 
 
 

 
Öffnungszeiten im Gemeindekindergarten Benzingen 
       
 
 
A Problem: 

 
In der Sitzung am 30. Oktober 2017 beschloss der Gemeinderat auf Wunsch von Eltern eine 
neue Zusatzbetreuungszeit von 07.30 bis 13.00 Uhr einzuführen. Zuvor war das Angebot 
auf den Zeitraum von 07.30 bis 12.30 Uhr begrenzt. Allein für die halbstündige 
Zusatzbetreuungszeit von 12.30 bis 13.00 Uhr muss die Gemeinde rund 3.500 Euro jährlich 
aufwenden. 
 
Die aktuelle Nachfrage ist allerdings ernüchternd. Lediglich für zwei Kinder ist die 
verlängerte Zusatzbetreuung vereinbart. Lediglich ein Kind nimmt die Zeit bis 13.00 Uhr 
aber derzeit tatsächlich in Anspruch und tritt im September dieses Jahres in die Schule ein.  
 
 
 
B Lösung: 

 
In der Einrichtung können 8 Kinder im Alter von 2-3 Jahren und 34 Kinder im Alter von 3 
Jahren bis Schuleintritt in zwei altersgemischten Gruppen betreut werden. Die zulässige 
Höchstgruppenstärke liegt in beiden Gruppen bei 25 Kindern. 
 
Die beiden Gruppen sind regelmäßig vormittags von Montag bis Freitag von 08.00 bis 12.00 
Uhr und nachmittags von Montag bis Mittwoch von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags 
bis 16.30 Uhr geöffnet. 
 
Durch eine Zusatzbetreuung ist sichergestellt, dass auf Wunsch der Eltern die Kinder gegen 
einen Elternbeitragszuschlag über diese Regelöffnungszeiten hinaus bereits von 07.30 bis 
08.00 Uhr und von 12.00 bis längstens 13.00 Uhr Ihren Kindergarten besuchen können. 
 
Die Verwaltung hat die gegen null tendierende Nachfrage der Zusatzbetreuung ab 12.30 
Uhr zum Anlass genommen, die Inanspruchnahme der kommunalen 
Kindertagesbetreuungseinrichtung im Rahmen einer Frequenzanalyse generell zu 
überprüfen. 
 
Dabei zeigte sich, dass die Einrichtung gravierend unterbelegt ist. Bis auf einen 
Hauptbetreuungszeitraum, der zwischen 09.00 bis 12.00 Uhr liegt, würde eine Gruppe völlig 
ausreichen, um den Bedarf zu befriedigen. Alle anderen Zeiten gelten als sogenannte 
Randzeit, weil weniger als die Hälfte der Kinder im Verhältnis zur zulässigen Gruppenstärke 
anwesend sind.  
 
Noch gravierender ist die Unterbelegung am Nachmittag. Selbst bei einer Zusammenlegung 
zu einer Gruppe wären mit 8 bis 12 stets weniger als die Hälfte der Kinder anwesend.  
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
C Kosten: 

 
Die Öffnungszeiten in der 2. altersgemischten Gruppe könnten also problemlos auf den 
Zeitraum zwischen 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr begrenzt werden. Nachmittags bliebe die 
Gruppe geschlossen, was durch die Zusammenlegung beider Gruppen ohnehin bereits 
praktiziert wird. Selbst dann sind nur 8 bis 12 Kinder anwesend.  
Ebenso wird die Zusatzbetreuung zwischen 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr spätestens mit Beginn 
des neuen Kindergartenjahres im September 2020 wieder obsolet. 
Diese Änderungen würden sich gravierend auf die Personalkosten auswirken. Der 
gesetzliche Stellenschlüssel reduziert sich nämlich von 3,56 VZÄ auf 2,73 VZÄ. Damit 
einher geht eine Kosteneinsparung von über 45.000 Euro jährlich, ohne dass auch nur ein 
Platz verloren gehen würde! 
 
 

 
D Vorschlag: 

 
An den Gemeinderat ergehen deshalb die Beschlussanträge, die Öffnungszeit in der 
altersgemischten Gruppe mit Zusatzbetreuung von 38 auf wieder 35,5 Stunden wöchentlich 
und in der altersgemischten Gruppe ohne Zusatzbetreuung von 30,5 auf 20,0 Stunden 
wöchentlich zu reduzieren. 
 
 
 
 
 
 
 
Maag 
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